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Artikel III-267 (ex-Artikel 46e EUV)

Der von einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Rates gemäß [Artikel I-58]

betroffene Mitgliedstaat kann Klage beim Europäischen Gerichtshof ausschließlich aus dem Grund

erheben, dass ein Verstoß gegen die in dieser Bestimmung vorgesehenen Verfahrensvorschriften

vorliegt. Der Gerichtshof entscheidet binnen eines Monats nach der fraglichen Feststellung.

Explanation (if any) :

Diese Einschränkung zu Artikel III-266 stellt eine unbegründbare Beeinträchtigung des
Rechtsstaatsprinzips dar.
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